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Vertragsbedingungen Bitkern Consulting GmbH, Thalgaustraße 38, 5310 Tiefgraben Fassung vom Oktober 2018



PRÄAMBEL A Bitkern Consulting GmbH. Die Bitkern Consulting GmbH, Thalgaustraße 38, 5310 Tiefgraben («Verkäuferin» oder «Wir») betreibt das Mining von virtuellen Währungen aller Art. Geschäftsgegenstand der Verkäuferin ist weiters der Handel mit virtuellen Währungen. Die Verkäuferin bietet dem umseitig genannten Kunden gegen Vorauskasse an, Bitcoin und andere virtuelle Währungseinheiten zu einem vergünstigten Kaufpreis von der Verkäuferin zu beziehen. B Kunde. Der umseitig genannte Kunde («Kunde» oder «Sie») ist eine natürliche oder juristische Person. Der Kunde ist interessiert daran, von der Verkäuferin gegen Vorauskasse Bitcoin oder andere virtuelle Währungseinheiten zu einem vergünstigten Kaufpreis zu beziehen. C Verbraucher/Unternehmer. Soweit der Kunde Verbraucher ist, gelten die konsumentenschutzrechtlichen Sonderbestimmungen, beim Online-Kauf insbesondere jene des österreichischen Fernabsatz- und Auswärtsgeschäftegesetzes («FAGG»); subsidiär gelten die Bestimmungen des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes («KSchG»). Unter Verbrauchern sind natürliche (allenfalls auch juristische) Personen und rechtsfähige Personengesellschaften zu verstehen, für die der Vertragsabschluss mit der Verkäuferin nicht zum Betrieb eines bzw. ihres Unternehmens gehört. Der Zweck der Bestellung dient sodann nicht einer gewerblichen, selbstständigen oder freiberuflichen Tätigkeit. Unternehmer sind dagegen natürliche oder juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, für die das jeweilige Geschäft unternehmensbezogen ist. Die Abgrenzung zwischen Verbrauchern und Unternehmern richtet sich nach dem KSchG bzw. nach dem Unternehmensgesetzbuch. Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. Formunternehmer und juristische Personen des öffentlichen Rechts – im Hinblick auf die auf den konkreten Geschäftsabschluss anzuwendenden Vorschriften – gelten immer als Unternehmer.



§ 1 Geltungsbereich 1 Geltungsbereich. Diese Vertragsbedingungen gelten für den Verkauf von Bitcoin und anderen virtuellen Währungseinheiten durch die Verkäuferin an den Kunden und legen die Bedingungen fest, zu denen jene bereit ist zu verkaufen. Diese Vertragsbedingungen werden von Ihnen und uns ausdrücklich zum wesentlichen Vertragsinhalt bestimmt. 2 Einsichtsmöglichkeit. Diese Vertragsbedingungen werden sämtlichen Verträgen über den Verkauf von virtuellen Währungen zwischen Ihnen und uns zugrunde gelegt. Sie müssen diesen Vertragsbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit uns ausdrücklich zustimmen. Sie haben vor Vertragsabschluss die Möglichkeit, Einsicht in die Vertragsbedingungen zu nehmen. Weiters werden wir Ihnen diese Vertragsbedingungen per E-Mail oder eine ausgefertigte Fassung in Papierform übermitteln. Bei Online-Bestellungen werden Ihnen außerdem bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Informationen sowie eine Bestätigung des geschlossenen Vertrags mit uns per E-Mail übermittelt.



§ 2 Vertragsgegenstand 1 Kontrahierungspflicht. Die Verkäuferin verpflichtet sich gegenüber dem Kunden, zu den hierin festgelegten Bedingungen zum Abschluss von Kaufverträgen über die Einheiten verschiedener virtueller Währungen («Coins») und zu deren Lieferung. Der Kunde schließt hiermit zunächst einen Vertrag mit der Verkäuferin über in Zukunft zu erzeugende oder sonst von der Verkäuferin angeschaffte Coins ab, und verpflichtet sich zur Leistung einer Anzahlung («Rahmenkaufvertrag»). Die jeweils im Rahmen dieses Rahmenkaufvertrags abgeschlossenen Kaufverträge über den Kauf von Coins werden als «Einzelkaufvertrag» bezeichnet. 2 Einzelgeschäfte. Jeder im Rahmen dieses Rahmenkaufvertrags abgeschlossener Einzelkaufvertrag stellt ein unabhängiges und von allen anderen Einzelkaufverträgen losgelöstes und daher eigenständiges Rechtsgeschäft dar. Die Rechte und Pflichten zwischen den Vertragsparteien gelten unabhängig vom Bestand oder der Durchsetzbarkeit der jeweils anderen Einzelkaufverträge. Auch der Bestand und die Durchsetzbarkeit dieser Vertragsbedingungen haben auf die jeweils abgeschlossenen Einzelkaufverträge keine Auswirkung. 3 Beschränktes Angebot. Die Verkäuferin betreibt das Mining von virtuellen Währungen. Die dem Kunden zur Legung von Kauforders nach § 3 Absatz (2) angebotenen Coins müssen von der Verkäuferin daher erst laufend erzeugt oder sonst angeschafft werden. Der Verkäuferin steht es frei, zu wählen, welche Coins von ihr gemined werden. Der Kunde hat keinen Anspruch auf das Mining eines bestimmten Coins durch die Verkäuferin. Die in Absatz (1) vereinbarte Kontrahierungspflicht bezieht sich somit ausschließlich auf solche Coins, und auf
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jene Anzahl, die von der Verkäuferin nach Vertragsschluss des Rahmenkaufvertrags dem Kunden auf der Website der Verkäuferin oder per Mail ausdrücklich zur Legung von Kauforders angeboten werden. Der Kunde nimmt diese Beschränkung der Kontrahierungspflicht der Verkäuferin ausdrücklich zur Kenntnis. Weiters nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass der Zeitraum bis zur erstmaligen Lieferung von mittels Einzelkaufvertrags erworbener virtueller Währungen durch die Verkäuferin aufgrund der besonderen Anforderungen des Minings bis zu 4 (vier) Monate betragen kann.



§ 3 Abschluss von Einzelkaufverträgen 1 Kauforder. Einzelkaufverträge können zwischen den Vertragsparteien formfrei (auch konkludent) geschlossen werden. Der Abschluss eines Einzelkaufvertrags wird durch Übermittlung eines entsprechenden Angebots zur Anbotslegung der Verkäuferin an den Kunden eingeleitet und kann etwa auch auf der Website der Verkäuferin erfolgen. Dieses Angebot zur Anbotslegung umfasst die zur Verfügung stehenden virtuellen Währungseinheiten. Der Kunde hat die Möglichkeit, ein Angebot über diese virtuellen Währungseinheiten zu legen. Bei einem solchen Vertragsanbot handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung des Kunden. Das Anbot des Kunden zum Ankauf von Coins von der Verkäuferin wird nachfolgend als «Kauforder» bezeichnet. Die Verkäuferin bietet dem Kunden auf ihrer Website die Möglichkeit an, entsprechende Kauforders für Coins online an die Verkäuferin zu übermitteln. Weiters können Kauforders offline etwa via E-Mail, persönlich oder durch berechtigte Vertreter, gegenüber der Verkäuferin getätigt werden. 2 Automatisierte Kauforder. Der Kunde hat auf der Website weiters die Möglichkeit, eine Funktion durch entsprechendes Setzen eines Häkchens zu wählen, sodass automatisiert mit Wirkung zu jedem Monatsersten, im Kalendermonat Dezember am Monatsletzten, eine Kauforder über die jeweils nach Absatz (1) verfügbaren Coins im Namen des Kunden an die Verkäuferin übermittelt wird. Dem Kunden steht es frei, diese Funktion durch Entfernen des Häkchens jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf wird zum nächstfolgenden Kalendermonat wirksam. 3 Vertragsabschluss. Der Kunde kann eine Kauforder jederzeit abgeben. Der Einzelkaufvertrag wird durch Erfüllung abgeschlossen. Im Fall einer Kauforder kommt der Einzelkaufvertrag somit durch Lieferung entsprechend § 5 zustande. Die Verkäuferin wird die Coins innerhalb von 7 Tagen nach legung der Kauforder des Kunden liefern. 4 Voraussetzung für ein wirksames Angebot des Kunden ist das kumulative Vorliegen nachfolgender Bedingungen: (a) die Kauforder enthält die gewünschte Anzahl der Coins sowie die gewünschte virtuelle Währung, die an den Kunden verkauft werden soll; (b) es ist keine Verkaufsperre nach § 6 Absatz (2) eingetreten. (c) es ist keine Stundung nach § 6 Absatz (4) eingetreten. 5 Unbeachtliche Preisnennung. Die Angabe eines Kaufpreises in einer Kauforder ist ausdrücklich keine Bedingung für die Wirksamkeit eines An-gebots des Kunden nach Absatz (2). Der Verkaufspreis bestimmt sich ausschließlich nach § 4 dieser Vertragsbedingungen.



§ 4 Kaufpreis für Coins 1 Bestimmung des Kaufpreises. Die Vertragsparteien vereinbaren als Kaufpreis für den Verkauf von Coins an den Kunden einen Betrag, der 75 % (fünfundfünfzig Prozent) des jeweiligen Marktpreises der in § 3 Absatz (1) genannten Coins im Zeitpunkt der Lieferung entspricht («Kaufpreis»). «Marktpreis» ist der am Tag der Lieferung auf der Handelsplattform Kraken genannte Preis um 09:00h UTC. 2 Erhöhter Kaufpreis. Nach Ablauf von 24 (vierundzwanzig) Monaten Vertragslaufzeit werden die Einzelkaufverträge nicht zu dem vergünstigten Kaufpreis nach Absatz (1) abgeschlossen, sondern der Kaufpreis beträgt das Zehnfache des jeweiligen Marktpreises. Dem Kunden ist bewusst, dass nach Ablauf von 24 Monaten die Gegenleistung für die gelieferten Coins im Rahmen eines Einzelkaufvertrages somit weniger als die Hälfte des Marktwertes der gelieferten Coins beträgt. Der Kunde stimmt dem erhöhten Kaufpreis nach Ablauf von 24 Monaten ausdrücklich zu. Die Erhöhung des Kaufpreises ist bedingt durch die hohen Energiekosten beim Mining und zukünftige unsichere Marktentwicklungen bei der Anschaffung von virtuellen Währungen, welche nicht der Sphäre der Verkäuferin zuzuordnen sind.



§ 5 Lieferung der Coins 1 Lieferung. Die Lieferung von im Rahmen eines Einzelkaufvertrags gekauften Coins durch die Verkäuferin an den Kunden erfolgt durch Übertragung der Coins an eine bestimmte vom Kunden bekanntgegebene Adresse auf der jeweiligen Blockchain der gekauften Coins («Empfänger-Wallet»). Die Verkäuferin ist nicht verpflichtet, die Lieferung von einer bestimmten Absender-Adresse aus zu bewerkstelliBeilage 1
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gen. 2 Bekanntgabe der Empfänger-Wallet. Die Adresse der Empfänger-Wallet wird vom Kunden vor der Übertragung an die Verkäuferin bekanntgegeben. Bei Online-Bestellungen auf der Website der Verkäuferin ist die Empfänger-Wallet im Bestellprozess oder im Rahmen des Kunden-Logins anzugeben. Bei Offline-Bestellungen ist diese auf einem entsprechenden vom Kunden auszufüllenden Formular anzuführen. Gegebenenfalls kann die Verkäuferin auch eine Bekanntgabe per E-Mail verlangen. Sobald die Übertragung der Coins an die Empfänger-Wallet zumindest drei Transaktionsbestätigungen (confirmations) oder eine vergleichbare Sicherheit im Fall von alternativen Coins aufweist, gilt die Lieferverpflichtung der Verkäuferin als erfüllt. Die Verkäuferin verpflichtet sich nur zur Lieferung an die vom Kunden bekanntgegebene Empfänger-Wallet.



§ 6 Zahlungs- und Verkaufssperre 1 Anzahlung. Der Kunde leistet, nachdem er diese Vertragsbedingungen akzeptiert hat, eine Anzahlung auf die später vom Kunden von der Verkäuferin gekauften Coins («Anzahlungsbetrag»). Die Verkäuferin verpflichtet sich, nach der Leistung des Anzahlungsbetrags durch den Kunden keine weitere Zahlung auf abgeschlossene Einzelkaufverträge vom Kunden zu verlangen. Stattdessen wird die Verkäuferin den jeweiligen Kaufpreis für die gelieferten Coins vom Anzahlungsbetrag abziehen. Die Verkäuferin verpflichtet sich, über die Einzahlung des Anzahlungsbetrags sowie die Verrechnung mit den jeweiligen Kaufpreisen unter einem Einzelkaufvertrag Buch zu führen. 2 Verkaufsperre. Ist der Anzahlungsbetrag durch den Abschluss von Einzelkaufverträgen aufgebraucht, entfallen die vertraglichen Verpflichtungen der Verkäuferin zum Abschluss von Einzelkaufverträgen zu den in den Vertragsbedingungen genannten vergünstigten Bedingungen. Der Eintritt dieses Ereignisses wird in dieser Vereinbarung als «Verkaufsperre» bezeichnet. 3 Unrentable Marktlage. Als «unrentable Marktlage» wird jene Situation bezeichnet, in der das Mining von Coins wirtschaftlich unrentabel 



ist. Für die Zwecke dieses § 6 ist das Mining von Coins dann wirtschaftlich unrentabel, wenn die Verkäuferin dem Kunden nicht zumindest







einmal pro Kalendermonat ein Anbot zum Kauf von Coins legen kann, deren Marktpreis pro EUR 1.000 des geleisteten Anzahlungsbetrags







zumindest EUR 50 beträgt; andernfalls liegt eine «rentable Marktlage» vor.



4 Stundung. Im Falle einer unrentablen Marktlage wird die Verkäuferin den Kunden davon ohne unnötigen Aufschub informieren. Die 



Verkäuferin hat diesfalls das Recht, das Anbot von Coins an den Kunden für die Dauer der unrentablen Marktlage, höchstens jedoch für







eine Dauer von sechs Monaten auszusetzen («Stundung»). In dieser Zeit ist die Verkäuferin nicht verpflichtet, Kauforders anzunehmen.



5 Verlängerung. Macht die Verkäuferin von dem Recht auf Stundung nach Absatz (4) gebrauch, so verlängert sich die Frist für die vergünstigten 



Konditionen nach § 4 Absatz (1) um die gesamte Dauer der Stundung.



§ 7 Gewährleistung und Risiko 1 Gewährleistung. Die Verkäuferin leistet Gewähr, dass die vom Kunden gekauften Coins gemäß § 5 an die von diesem bekanntgegebene Empfänger-Wallet übertragen werden. Die Verkäuferin leistet weiters dafür Gewähr, dass die gelieferten Coins nicht mit Rechten Dritter belastet sind und dass der Kunde unbeschränktes Eigentum an den gelieferten Coins erwirbt. Der Kunde haftet für die Bekanntgabe der korrekten Empfänger-Wallet. 2 Risikotragung. Den Vertragsparteien ist bekannt, dass aufgrund der Architektur der Netzwerke verschiedener virtueller Währungen bestimmte Risiken bestehen, deren Eintritt dazu führen kann, dass Transaktionen nicht durchgeführt oder fehlerhaft durchgeführt werden. Die Vertragsparteien vereinbaren daher, dass jene Vertragspartei das Risiko eines Verlusts von Coins trägt, in dessen Verfügungssphäre sich die Coins zuletzt befunden haben. «Verfügungssphäre» bedeutet dabei die Möglichkeit einer Vertragspartei zur tatsächlichen Verfügung über die Coins durch die Kenntnis und Möglichkeit zur Verwendung eines privaten Schlüssels zur Verifizierung von Transaktionen, unabhängig vom Medium, auf dem die notwendigen Daten abgespeichert oder abgedruckt sind.



§ 8 Rücktrittsrecht und Rücktrittsausschluss 1 Rücktrittsrecht. Sofern der Kunde Verbraucher im Sinn des KschG ist und es sich um einen außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag iSd § 3 Z (1) FAGG handelt: Sie haben das Recht binnen 14 (vierzehn) Tagen von dem Rahmenkaufvertrag zurückzutreten. Die Rücktrittsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung an die unter § 10 Absatz (4) angegebene Kontaktadresse darüber informieren. Alternativ können Sie auch das Muster-Widerrufsformular auf unserer Website verwenden. Wir werden daraufhin die Rückzahlung Ihres Anzahlungsbetrags in die Wege Beilage 1
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leiten. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 2 Rücktrittsausschluss. Für die abgeschlossenen Einzelkaufverträge besteht kein Rücktrittsrecht des Käufers nach Absatz (1) dieser Bestimmung. Wir weisen darauf hin, dass Bitcoin und andere virtuelle Währungen einer allgemeinen Kursschwankung unterliegen und ihr späterer Wert nach Abschluss eines Einzelkaufvertrages schon innerhalb der Rücktrittsfrist in erheblichem Maß vom gezahlten (vergünstigten) Kaufpreis abweichen kann. Die Verkäuferin hat keinerlei Einfluss auf die Kursschwankungen. Gemäß § 18 Absatz (1) Ziffer (2) FAGG besteht kein Rücktrittsrecht bezüglich Waren, «deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der Rücktrittsfrist auftreten können». Diese Bestimmung ist somit einschlägig. Das Rücktrittsrecht von einem Einzelkaufvertrag über den Kauf von Coins besteht nicht, sobald wir mit der Lieferung von Coins auf Ihre Wallet begonnen haben.



§ 9 Vertragsdauer und Kündigung 1 



Anwendbarkeit. Der Rahmenkaufvertrag kommt durch Angebot des Kunden und Annahme durch die Verkäuferin zustande.



2 Laufzeit. Die Rechte und Pflichten aus diesen Vertragsbedingungen bleiben aufrecht, solange Anzahlungsguthaben des Kunden vorhanden ist. 3 Kündigung. Die Möglichkeit zur Aufkündigung der vertraglichen Beziehung zwischen Verkäuferin und Kunde wird für 24 Monate wechselseitig ausgeschlossen. Unabhängig davon können die vertraglichen Beziehungen zwischen Verkäuferin und Kunde aus wichtigen Gründen mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. Als wichtige Gründe gelten insbesondere der wiederholte Verstoß gegen wesentliche Bestimmungen dieser Vertragsbedingungen trotz schriftlicher Abmahnung oder die Untersagung der für diese Vertragsbedingungen relevanten Geschäftstätigkeit der Verkäuferin durch österreichische Behörden oder Gerichte.



§ 10 Änderungen 1 



Nachträgliche Änderungen. Die Bedingungen des Rahmenkaufvertrags können durch Einigung der Vertragsparteien nachträglich jederzeit







geändert werden. Die Verkäuferin kann dem Kunden Angebote zur Änderung des Rahmenkaufvertrags durch Übermittlung per Email an







die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene Email-Adresse legen. Diesem Angebot wird die Verkäuferin eine Textgegenüberstellung der von







einer Änderung betroffenen Bestimmungen sowie eine vollständige Fassung des Rahmenkaufvertrags samt den geänderten Bestimmungen







anschließen.



2 Widerspruch. Ist der Kunde ein Verbraucher, so wird die Verkäuferin dem Kunden gemeinsam mit dem Angebot nach Absatz (1) eine 



Widerspruchsfrist von 4 Wochen einräumen. Widerspricht der Kunde nicht innerhalb der gesetzten Frist dem Angebot auf Änderung des







Rahmenkaufvertrags, gilt sein Schweigen als Zustimmung zur Änderung des Rahmenkaufvertrags.



§ 11 Sonstiges 1 Gesamte Vereinbarung. Neben den in dieser Vereinbarung und den entsprechenden Einzelkaufverträgen getroffenen Abreden bestehen zwischen den Vertragsparteien keine Abreden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden kommen nicht zur Anwendung. Frühere Vereinbarungen treten außer Kraft. 2 Abtretungsverbot. Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus dem Rahmenkaufvertrag oder den jeweils abgeschlossenen Einzelkaufverträgen durch den Kunden bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch die Verkäuferin. 3 Schriftform. Änderungen und/oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. Vom Erfordernis der Schriftform kann nur schriftlich abgegangen werden. 4 Erklärungen/Mitteilungen. Erklärungen oder Mitteilungen des Kunden sind an die Bitkern Consulting GmbH, Thalgaustraße 38, 5310 Tiefgraben zu richten. 5 Kein Gesellschaftsverhältnis. Durch Abschluss dieser Vereinbarung wird kein Gesellschaftsverhältnis zwischen den Vertragsparteien begründet.
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6 Zwecke/Abgaben. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche von der Verkäuferin erworbenen Coins ausschließlich zu legalen Zwecken 



einzusetzen und allfällige Abgaben, Steuern bzw. Spekulationssteuern selbstständig abzuführen.



7 



Gültigkeit. Sofern der Kunde kein Verbraucher im Sinn des KschG ist: Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig, anfechtbar oder







nicht durchsetzbar sein, so bleibt davon die Gültigkeit der Vereinbarung unberührt, sofern dies der Absicht der Vertragsparteien entspricht,







wie sie aus den Bestimmungen dieser Vereinbarung in ihrem Zusammenhang hervorgeht. Eine solche Bestimmung ist dann durch eine







wirksame und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, welche einen solchen rechtlichen und vor allem wirtschaftlichen Inhalt wie die







ungültige hat oder ihr am nächsten kommt.



8 



Datenschutz. Uns ist der Schutz der Privatsphäre und der Daten der Kunden besonders wichtig. Wir halten uns an sämtliche Bestimmungen







der Datenschutz-Grundverordnung in der jeweils gültigen Fassung. Die beim Vertragsabschluss angegebenen personenbezogenen







Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf







Grundlage gesetzlicher Berechtigungen (gemäß Artikel 6 Abs 1 lit b, lit c und lit f der Datenschutz-Grundverordnung) erhoben, gespeichert







und verarbeitet. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen







bedarf es einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung des Kunden unter Zurverfügungstellung unserer Datenschutzerklärung. Detaillierte







datenschutzrechtliche Informationen sind der Datenschutzerklärung zu entnehmen, abrufbar unter http://www.bitkern.at/#datenschutz.



9 Anwendbares Recht. Auf diese Vereinbarung ist österreichisches Recht anzuwenden, unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen Internationalen Privatrechts. Gerichtstand und Erfüllungsort sind Wien. Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des KschG ist, ist der Gerichtsstand der Wohnsitz des Verbrauchers. 10 Kosten. Die Kosten einer etwaigen rechtsfreundlichen Beratung trägt jede Vertragspartei selbst.
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INFORMATIONSBLATT FÜR VERBRAUCHER Allgemeines «Als Kryptowährung oder Kryptogeld [auch «virtuelle Währung» oder «digitale Währung»] bezeichnet man ein digitales Zahlungsmittel. Es wird im Unterschied zu gesetzlich anerkannten Währungen nicht von der Zentralbank ausgegeben, sondern durch Private geschöpft. Sinn und Zweck ist es Waren, Dienstleistungen, IT-Anwendungen oder Freizeitangebote erwerben zu können.» [Quelle: Information des Fachverbands Finanzdienstleister, Die Kryptowährung – Exkurs Bitcoin] Momentan befindet sich eine große Anzahl verschiedener virtueller Währungen im Umlauf. Gemeinsam ist allen Ablegern, dass Datensätze im Hintergrund in einer sog. «Blockchain» aneinandergereiht und gespeichert werden (siehe dazu Punkt 2). Transaktionen von Kryptowährungen können im Vergleich zu herkömmlichen Transaktionsmethoden in den meisten Fällen relativ schnell und kostengünstig durchgeführt werden. Weiters sind virtuelle Währungen grundsätzlich volatil. Ihr Wert bestimmt sich vor allem durch Angebot und Nachfrage, weswegen es in kurzer Zeit zu starken Wertschwankungen kommen kann. Damit werden Kryptowährungen gerne zweckentfremdet, indem sie nicht als Zahlungsmittel, sondern als Spekulationsobjekt betitelt werden. Für sich genommen können sich Kryptowährungen im Detail allerdings deutlich unterscheiden. Dabei ist es schon keine Notwendigkeit, dass die Zahlungsfunktion im Vordergrund steht, wie es etwa bei der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin der Fall ist. Das Ethereum-Netzwerk ermöglicht beispielsweise die Erstellung und Verwaltung automatisierter, intelligenter Verträge (Smart-Contracts), welche über eine Blockchain abgewickelt werden. Die dazugehörige digitale Währung, Ether, wird – neben ihrer gewöhnlichen Zahlungsfunktion – dazu genutzt, um die Verträge innerhalb des Netzwerks zu bezahlen.



Blockchain «Unter Blockchain versteht man eine Datenbank bzw das Verfahren, welches die technische Basis für Kryptowährungen darstellt. In der Blockchain werden die Transaktionen erfasst und beschrieben. Es handelt sich um ein dezentrales Peer-to-Peer-Netzwerk, dh die Transaktionen gehen direkt von Rechner zu Rechner und es gibt keine zwischengeschaltete Stelle. Die Transaktionsdaten werden dezentral gespeichert und auf sämtlichen Rechnern der Mitglieder verschlüsselt abgelegt. Dadurch werden die Netzwerkmitglieder so zu sagen „Zeugen der Transaktion“, welche auch die Transaktion bestätigen (Validierung der Transaktion).» [Quelle: Information des Fachverbands Finanzdienstleister, Die Kryptowährung – Exkurs Bitcoin]



Mining «Ein Miner ist die Software auf einem Rechner [auch: die Person als Eigentümerin der Hardware, die Mining betreibt], welcher den nächsten Block für die Blockchain ausrechnet und dafür Energie investiert. Die Vorgänge werden auf allen teilnehmenden Rechnern gespeichert, sodass eine Manipulation schwierig bis unmöglich ist.» [Quelle: Information des Fachverbands Finanzdienstleister, Die Kryptowährung – Exkurs Bitcoin] Mining bezeichnet die Erzeugung der Einheiten verschiedener digitaler Währungen mittels leistungsfähiger Hardware und rechenintensiver Prozesse unter den jeweiligen technischen bzw. mathematischen Voraussetzungen. Die Miner, die die Arbeit verrichten, werden dabei nach einem bestimmten Schema entlohnt. Neben neu erzeugten Währungseinheiten bekommen sie grundsätzlich auch einen Gebührenanteil an Transaktionen ausbezahlt. Die Einheiten der digitalen Währung Bitcoin sind beispielsweise auf 21 Millionen begrenzt, weswegen nicht bei jeder virtuellen Währung unendlich lange neue Einheiten erzeugt werden können.



Wallet Einheiten digitaler Währungen werden mittels einer sog. Wallet weltweit empfangen, gespeichert oder verschickt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich durch die rechtliche Regulierung der verschiedenen Länder Einschränkungen ergeben können. In der österreichischen Rechtsordnung sind Kryptowährungen nicht als gesetzliche Währung bzw. Geld, sondern als unbewegliche und unkörperliche Sachen (digitales Gut) einzustufen. Wallets sind virtuelle Brieftaschen, die es sowohl für den Computer (lokales Desktop-Wallet) und das Smartphone (App-basiertes Mobile-Wallet), sowie als Online-Wallet und Hardware-Wallet (insbesondere auf einem USB-Stick) oder Paper-Wallet (auf Papier) gibt. Über ein Paket der Bitkern Consulting GmbH bezogene Einheiten virtueller Währungen werden nach Zahlungseingang auf eine vom Kunden zu bezeichnende Wallet übertragen. In Zusammenhang mit der Wallet wird ein sog. privater Schlüssel benötigt, um Zugriff auf das auf einer Wallet-Adresse befindliche Guthaben zu erhalten.



Sicherheit Jeder Nutzer ist selbst für die Verwaltung und Sicherung seiner Wallet verantwortlich. Um auf eine Wallet zugreifen zu können, wird deren individueller und zugehöriger privater Schlüssel benötigt. Dementsprechend ist es anzuraten, einen privaten Schlüssel immer selbst zu verwahren. Die Erstellung regelmäßiger (lokaler) Sicherheitskopien wird – soweit möglich – empfohlen. Ein solches Wallet-Backup kann vor Verlust durch Defekte oder Fehler schützen. Auf diese Weise kann auch einem Diebstahl des eigenen Computers oder Smartphones Beilage 2
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vorgebeugt werden. Online-Sicherheitskopien sollten jedenfalls verschlüsselt werden. Weiters ist es zu empfehlen, verschiedene Speicherorte für (regelmäßige) Sicherheitskopien zu verwenden. Auch Wallets selbst können vielfach mit einem Passwort verschlüsselt werden. Die sicherste Variante zum Schutz von virtuellen Währungseinheiten sind sog. Offline-Wallets, welche grundsätzlich keine bzw. nicht ständig eine Verbindung zum Internet herstellen. Diese Kategorie bezeichnet einerseits Hardware Wallets, andererseits die Offline-Signierung von Transaktionen. Daneben gibt es die sog. Multi-Signatur von Transaktionen (Signatur von mehr als einem privaten Schlüssel), welche gerade von vielen Online-Wallets angeboten wird.
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RISIKOHINWEISE Bitkern betreibt das Mining von virtuellen Währungen aller Art. Konkret können Kunden sogenannte virtuelle Währungseinheiten zu vergünstigten Bedingungen von Bitkern kaufen. Weil virtuelle Währungen nicht als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt sind und in vielen Bereichen der Welt keiner rechtlichen Regelung zugeführt wurden, ergeben sich allerlei Risiken bei dem Kauf von virtuellen Währungseinheiten. Vor einer Entscheidung über den Vertragsabschluss sollten Interessenten die nachstehenden Risikofaktoren vollständig und sorgfältig lesen, die Risiken abwägen und zur Grundlage ihrer eigenen Vertragsentscheidung machen. Die nachstehende Darstellung der Risikofaktoren umfasst die von Bitkern gegenwärtig bekannten und von Bitkern für wesentlich erachteten Risiken. Es handelt sich nicht um eine vollständige Darstellung jedes erdenklichen Risikos, das im Zusammenhang mit virtuellen Währungen auftreten könnte.Über die dargestellten Risiken hinaus können weitere, Bitkern gegenwärtig unbekannte Risiken auftreten. Von Bitkern derzeit für unwesentlich erachtete Risiken können sich nachträglich als wesentlich herausstellen. Dabei enthält die nachstehende Reihung der Risikofaktoren weder eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit noch über das Ausmaß oder die Bedeutung der einzelnen Risiken. Aufgrund der dargestellten Risikofaktoren ist zu empfehlen, nur frei zur Verfügung stehendes Kapital für die Investition in virtuelle Währungen und damit in Zusammenhang stehende Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Es wird abgeraten eine Investition mit Fremdkapital zu finanzieren, da ein Totalverlust des eingesetzten Vermögens nicht auszuschließen ist.



Volatilität des Kurses von virtuellen Währungen Die Wechselkurse virtueller Währungen sind trotz verbreiteter Akzeptanz noch starken Schwankungen unterworfen, weshalb virtuelle Währungen als Hochrisiko-Investment einzustufen sind. Der Markt von virtuellen Währungen wird komplett durch Angebot und Nachfrage beeinflusst. Diese Kursschwankungen sind für Spekulanten oftmals interessant, stehen aber dem Ziel einer virtuellen Währung als Zahlungsmittel entgegen. Dies ist außerdem einer der Gründe, warum virtuelle Währungen noch nicht als sichere Anlage im Vergleich zu herkömmlichen Spar- oder Investmentmöglichkeiten angesehen werden können. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen. Bitkern haftet nicht für einen etwaigen Wertverlust virtueller Währungen.



Einfluss von Staat und Behörden Warnungen von staatlicher Seite oder von Behörden wie der Bankenaufsicht können starken Einfluss auf den Kurs von virtuellen Währungen haben. In diesem Kontext ist überdies nicht klar, wie Banken auf virtuelle Währungen reagieren werden. Einerseits könnte sich eine Öffnung gegenüber virtuellen Währungen vollziehen. Andererseits ist es möglich, dass Banken sich für eine Regulierung bzw Aufsicht durch eine Behörde aussprechen, um durch virtuelle Währungen nicht unter Druck zu geraten. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Keine Einlagensicherung wie bei anderen Spareinlagen Mangels einer klaren rechtlichen Regulierung und Institutionen, die das Netzwerk von virtuellen Währungen beaufsichtigen, gibt es keine Einlagensicherung wie beispielsweise bei Sparguthaben auf Bankkonten. Handels- und Tauschplattform sind keine Banken, die Vorsorge treffen müssen. Die für Banken geltenden Eigenkapitalvorschriften sind auf solche Plattformen nicht anwendbar. Ein Anlegerschutz für Investoren existiert nicht. Den Verlust bei virtuellen Währungen trägt der Käufer selbst. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Eigenverantwortung für Aufbewahrung Es steht keine Institution wie eine Bank oder keine andere staatliche Behörde für die Aufbewahrung von virtuellen Währungen ein. Bei Verlust der Währungseinheiten oder bei Verfall aus welchem Grund auch immer besteht keine Möglichkeit, sich an anderen schadlos zu halten. Diese Unsicherheit bürdet dem Nutzer von virtuellen Währungen Selbstverantwortung auf. Über virtuelle Währungen kann nur mittels eines privaten Schlüssels (Private-Key) verfügt werden. Geht dieser verloren oder erlangt jemand anderes Zugriff auf den privaten Schlüssel, so sind die auf der dazugehörigen Adresse verfügbaren Einheiten für den Inhaber verloren. Eine Rückerstattung oder Rückerlangung ist grundsätzlich nicht möglich. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Keine Institutionen im Krisenfall Mangels institutioneller dritter Instanz, welche den Wirtschaftsverkehr für virtuelle Währungen beaufsichtigt und kontrolliert, ist es derzeit unmöglich, Einfluss auf den Wechselkurs von virtuellen Währungen auszuüben. Möglichkeiten der Steuerung oder gewisse Stabilitätsmechanismen, wie sie Zentralbanken zur Verfügung stehen, bestehen nicht. Im Falle von wirtschaftlichem Kollaps oder starkem Rückgang des Wechselkurses einer virtuellen Währung, besteht keine Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Im Krisenfall könnte enormer wirtschaftlicher Schaden
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entstehen, da die virtuellen Währungen an Wert verlieren und dieser Wertverlust anderweitig nicht kompensiert werden könnte. Staaten sind in der Vergangenheit für Banken in Krisenzeiten eingestanden, was bei einem Kursverfall einer virtuellen Währung nicht zu erwarten ist. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Keine Regulierung durch Staaten Virtuelle Währungen haben grundsätzlich noch kaum rechtliche Regulierungen erfahren. Es besteht die Gefahr, dass virtuelle Währungen für illegal erklärt werden oder zumindest rechtlich nicht klar geregelt werden. Außerdem ist nicht vorhersehbar, wie von staatlicher Seite virtuelle Währungen reguliert werden. Das Mining von virtuellen Währung wurde ebenfalls rechtlich nicht geregelt und es ist auch hier nicht vorhersehbar, ob und in welchem Ausmaß der Gesetzgeber regulierend eingreift. Damit ergeben sich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch rechtliche Risiken im Hinblick auf die Einordnung von virtuellen Währungen in die Rechtsordnung. Fraglich ist insbesondere, ob virtuelle Währungen steuerrechtliche Folgen haben, und so grundsätzliche Fragen wie ob an virtuellen Währungen Eigentum und Besitz begründet werden kann. Gerade diese rechtlichen Aspekte sind allerdings für den Wirtschafsverkehr von Bedeutung. All diese und weitere rechtliche Fragen können nur durch den Gesetzgeber klargestellt werden. Dies ist allerdings in vielen Teilen der Welt noch nicht geschehen. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Fehlender Schutz bei Transaktionen Im Bereich von virtuellen Währungen besteht keine Möglichkeit, Währungseinheiten zurückzuerlangen. Dies führt zu einem erhöhten Verlustrisiko, wenn eine Transaktion an den falschen Zahlungsempfänger übermittelt wird. Oftmals wird es unmöglich sein, die Fehltransaktion rückgängig zu machen. Die Anonymität der Parteien des Zahlungsverkehrs erschwert außerdem die Kontaktaufnahme im Fall von Fehltransaktionen. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Akzeptanz anderer virtueller Währungen Akzeptanz anderer virtueller WährungenEs gibt derzeit keine Beschränkungen für die Schaffung neuer virtueller Währungen, was zu einem Nebeneinander von verschiedenen virtuellen Währungen geführt hat. Manche dieser Währungen sind weitaus erfolgreicher als andere und besitzen deutlich mehr Marktpotential. Somit besteht die Gefahr, dass eine virtuelle Währung durch den Erfolg einer anderen zurückgedrängt wird und damit massiv an Wert verliert. Der Käufer, welcher virtuelle Währungseinheiten von Bitkern erhält, hat somit keine Garantie, dass die jeweilige virtuelle Währung Bestand hat. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Hacker-Angriffe Tauschplattformen und virtuelle Geldbörsen (Wallets) können Ziel von Hackern sein. Der Angriff ist meist schwer zurückzuverfolgen und der einzelne Nutzer muss für den Schaden und die Kosten, die durch den Hacker-Angriff entstehen, selbst einstehen. Grundsätzlich steht keine Versicherung ein, wenn ein Hacker erfolgreich den Betreiber von Tauschbörsen oder Wallets hackt. Zudem ist nicht klar, ob Handelsplattformen angemessene Sicherheitsstandards erfüllen, die notwendig wären, würden virtuelle Währungen einen starken Aufschwung erfahren. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Diebstahl von virtuellen Währungen Diebe könnten versuchen, den Private-Key einer Adresse auf der Blockchain zu erlangen oder mittels Malware die Daten einer Nutzer-Wallet zu kopieren. In solchen Fällen ist für den Betroffenen meist ein Totalverlust unausweichlich. Wallets erfüllen ebenso wie Handelsplattformen nicht immer entsprechende Sicherheitsstandards zur Abwehr von solchen Gefahren. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Technik noch im Anfangsstadium Virtuelle Währungen sowie die Blockchain-Technologie befinden sich noch im technischen Anfangsstadium. Viele Software-Anwendungen und Tauschplattformen für virtuelle Währungen sind noch nicht für den Massenmarkt entwickelt worden und zum Teil technisch unausgereift. Technische Fehler im Handel mit virtuellen Währungen oder im Bereich der Blockchain-Technologie werden nicht von einer übergeordneten Stelle unverzüglich behoben. Ergeben sich in diesem Zusammenhang Probleme mit den erzeugten virtuellen Währungen, so hat der Käufer einen etwaigen Verlust selbst zu tragen. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.
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Abhängigkeit von einer dezentralen Community Die Entwicklung von virtuellen Währungen liegt in der Hand von Entwicklern und Minern, die ein bestimmtes technisches Protokoll anwenden. Eine zentrale Stelle zur Steuerung der technischen Entwicklung von virtuellen Währungen existiert nicht. Auch hier können keine konkreten Entwicklungen vorhergesehen oder gar Prognose über die Zukunft der virtuellen Währungen in diesem Bereich abgeben werden. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Geldwäsche und Steuerhinterziehung Virtuelle Währungen werden aufgrund der Anonymität der Zahlungspartner oft in Verbindung mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung gebracht. Es besteht das Risiko, dass Strafverfolgungsbehörden Verfahren gegen bestimmte Handelsplattformen einleiten und diese unter Umständen sperren. Dies ist beim Handel von virtuellen Währungen zu berücksichtigen, weil sich daraus auch Nachteile für den einzelnen Nutzer dieser Plattformen ergeben können. Zudem werden gegebenenfalls EU-Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche direkt auf diverse Unternehmen ausgeweitet, insbesondere Betreiber von Handelsplattformen für virtuelle Währungen, was unter Umständen diese Unternehmen vor organisatorische Herausforderungen stellt. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Regulierung durch den Staat Die Regulierung von virtuellen Währungen durch den Staat oder die EU ist ebenso als Risikofaktor einzustufen, weil unter Umständen ein Verbot oder massive gesetzliche Regulierung den Handel von virtuellen Währungen stark einschränken würde. Regierungen mancher Staaten haben gewisse virtuelle Währungen schon für illegal erklärt, andere hingegen legalisieren virtuelle Währungen und stehen ihnen offen gegenüber. Es gibt auf internationaler Ebene noch keine klaren Vorgaben oder Wegweiser von internationalen Organisation wie sinnvoll mit virtuellen Währungen umzugehen ist. Staaten werden demgemäß wahrscheinlich weiterhin höchst unterschiedliche Regelungen treffen. Fragestellungen privatrechtlicher Natur sind bisher nicht gesetzlich geklärt. Diese bergen ebenfalls unvorhersehbare Risiken, wenn sich herausstellt, dass eine rechtliche Gleichstellung von virtuellen Währungen mit herkömmlichen Zahlungsmitteln nicht in der Intention des Gesetzgebers liegt. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Verlässlichkeit von Prognosen Verlässlichkeit von PrognosenWegen der erwähnten Volatilität von virtuellen Währungen können keine verlässlichen Prognosen über zukünftige Entwicklungen des Wechselkurses getätigt werden. Es ist generell nicht vorhersehbar, ob und wie die wirtschaftliche und technische Entwicklung von virtuellen Währungen voranschreitet. Vergangene Entwicklungen sind kein hinreichender Indikator für Prognosen. Außerdem stellt sich die Voraussicht zukünftiger Entwicklungen mangels entsprechender Erfahrungswerte schwierig dar. Prognosen über diese Angelegenheiten sind daher mit höchster Vorsicht zu genießen. Bitkern gibt in Bezug auf virtuelle Währungen keine Prognosen über deren zukünftigen Wert ab. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Risiko aus steuerlichen Gesichtspunkten Insbesondere steuerrechtlich können Risiken bei virtuellen Währungen bestehen. Möglicherweise ist ein Gewinn aus Erträgen steuerpflichtig. Der Gesetzgeber könnte bei zunehmendem Wachstum des Zahlungsverkehrs von virtuellen Währungen zudem weiter steuerlich eingreifen wollen. Ist eine virtuelle Währung erfolgreich und erfolgt eine Annäherung oder Gleichstellung mit anderen Zahlungsmitteln, so ist davon auszugehen, dass auch steuerrechtlich eine Gleichstellung oder Verschärfung erfolgt. Bitkern gibt die dringende Empfehlung ab, vor der Vertragsentscheidung, Auswirkungen auf die eigene steuerliche Situation mit einem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu besprechen. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Ausfall der Hardware Bitkern garantiert keinen unterbrechungsfreien Betrieb der verwendete Mining-Hardware. Aufgrund der enormen Rechenleistung, die für erfolgreiches Mining notwendig ist, kann nicht sichergestellt werden, dass die Mining-Hardware einwandfrei und jederzeit in der Lage ist, ausreichend Rechenleistung zu erbringen. Einen Ausfall der Mining-Hardware kann Bitkern unter Umständen nicht sofort durch anderweitig zur Verfügung stehende Hardware kompensieren, womit sich Engpässe oder Verzögerungen beim Kauf von virtuellen Währungseinheiten ergeben können. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Steigerung der Miningschwierigkeit Da das Mining von virtuellen Währungseinheiten mit jeder weiteren erzeugten virtuellen Währungseinheit tendenziell schwieriger durchzuführen ist, werden mit derselben Hashleistung über einen längeren Zeitraum hinweg tendenziell weniger neue virtuelle Währungseinheiten erzeugt. In der Vergangenheit ist mit dem Anstieg der Schwierigkeit auch ein Anstieg des Marktwerts von virtuellen Währungen einhergegangen. Beilage 3
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Falls die Schwierigkeit der Erzeugung neuer Einheiten der virtuellen Währungen in Zukunft ansteigt und der Kurs dieser Währungseinheiten fällt oder nicht im notwendigen Ausmaß ansteigt, kann der Abschluss des Rahmenkaufvertrags unter Umständen langfristig weniger Ertrag abwerfen oder zu einem Verlust führen. Die Steigerung der Miningschwierigkeit macht eine genaue Prognose über die zu erwartenden Erträge mit einer bestimmten Hashleistung unmöglich. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Liquiditätsrisiko Es besteht das Risiko, dass sich der Markt für einige virtuelle Währungen nicht entsprechend entwickelt und Angebot oder Nachfrage bzgl. einer virtuellen Währung nicht gegeben ist. Es kann sein, dass der Käufer seine erhaltenen Währungseinheiten nicht zu jedem Zeitpunkt und zu jedem beliebigen Preis an Dritte weiterverkaufen bzw mit Dritten Handel führen kann. Für den dadurch entstandenen Verlust haftet der Kunde selbst. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Mangelhafte Beratung Eine mangelhafte Beratung kann zu ungewollten oder unvorhergesehenen steuerlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen führen. Das Fehlen von Beratung durch die entsprechenden Experten wie Finanzberater, Rechtsanwälte und Steuerberater kann nachteilige Folgen für den Kunden hervorrufen. Es wird deshalb empfohlen, sich über die rechtlichen und finanziellen Aspekte zu informieren. Für einen Verlust der in Zusammenhang mit mangelnder oder falscher Beratung steht, haftet Bitkern nicht. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.



Kaufentscheidung ohne Berücksichtigung der Lebensumstände und der Vermögens- und Einkommensverhältnisse Eine Vertragsentscheidung, die nicht die Lebensumstände, die Vermögens- und Einkommensverhältnisse berücksichtigt, kann zu negativen Folgen für den Kunden führen. Es ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass grundsätzlich freies Kapital zur Investition eingesetzt werden sollte, weil ein Totalverlust des Vermögens nicht auszuschließen ist. Die Entscheidung zum Kauf der Produkte sollte die individuellen Kenntnisse ebenso mitberücksichtigen. Der Käufer muss sich zudem im Klaren sein, dass mit dem Erwerb eines Produkts kein Anspruch auf Serviceleistung mitumfasst ist. Es entsteht keine Haftung von Bitkern durch eine leichtfertige oder falsche Kaufentscheidung von Seiten des Käufers. Diese Unsicherheit ist bei der Vertragsentscheidung zu berücksichtigen.
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INFORMATIONEN ZUM WIDERRUFSRECHT Sie haben das Recht, binnen vierzehn (14) Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bitkern Consulting GmbH, Thalgaustraße 38, 5310 Tiefgraben, Österreich; Tel: +43 (0)6232 31563; Email: [email protected]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür auch das hier beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden. Sie können zudem das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite www.bitkern.at elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs zukommen lassen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der vierzehntägigen Widerrufsfrist absenden. BITTE BEACHTEN SIE, DASS LEDIGLICH DER RAHMENKAUFVERTRAG ÜBER IN DER ZUKUNFT ZU ERZEUGENDE EINHEITEN VIRTUELLER WÄHRUNGEN BINNEN 14 TAGEN WIDERRUFEN WERDEN KANN. FÜR DIE DANACH ABZUSCHLIESSENDEN EINZELKAUFVERTRÄGE (SIEHE § 8/2 DER VERTRAGSBEDINGUNGEN) LIEGT AUFGRUND DER VOLATILEN EIGENSCHAFT DER WARE KEIN RÜCKTRITTSRECHT VOR!



FOLGEN DES WIDERRUFS Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn (14) Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir bereits erbrachte Leistungen wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die erhaltenen Leistungen zurückgestellt haben.
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Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)



An Bitkern Consulting GmbH Thalgaustraße 38 5310 Tiefgraben Österreich Tel. 



+43 (0)6232 31563



E-Mail [email protected]



Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Rahmenkaufvertrag über in der Zukunft zu erzeugende Einheiten virtueller Währungen



Abgeschlossen am:



Name des/der Verbraucher(s):



Anschrift des/der Verbraucher(s):



DATUM



UNTERSCHRIFT DER/DES VERBRAUCHERS (NUR BEI MITTEILUNG AUF PAPIER)
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2018 10:00 am 

12 jul. 2018 - Casa de Habitación. 5965-2. Ana Daisy Núñez. Tel.: 6029-8394. Email: [email protected]. ₡21.918.641,68.
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21 jun. 2018 - 6029-8394. Email: [email protected]. VN-UBT-023-2018. ₡90.034.972,12. San José, Moravia, San. Vicente h
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Catalogo VespaElettrica 10 2018 
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2018 10:00 am 

Email: [email protected] https://www.bnventadebienes. com/Properties/1400. Ahora: ₡33,392,977.38. Antes: ₡66,785,954.
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2018 10:00 am 

hace 8 horas - Tel: 8840-2113 ... Lote. 4600-1. Ana Daisy Núñez. Tel.: 6029-8394. Email: [email protected] ..... 5. Ap
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10 DIC. 2018 

10 dic. 2018 - En relaciÃ³n a su oficio del antecedente, por medio del cual solicita la informaciÃ³n disponible respecto
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ELAC agb 

ergibt, gelten unsere Preise â€œFrei Hausâ€�. Unsere Rechnungen sind, falls sich aus der AuftragsbestÃ¤tigung nichts anderes ergibt, sofort (per Vorkasse) rein netto ...
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Gewinnspiel AGB 

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter, AngehÃ¶rige und. Vertriebspartner des Ferienzentrum Wenningstedt. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt mittels Liken der Facebookseite und des Gewinnspiel-Seitenbeitrages vom Ferienzentrum. Wenni
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p7s1 AGB 
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2018 10:00 am 

ubicada en el Banco Nacional, complejo La Uruca, frente a la Mercedes Benz y se deben entregar antes de la fecha de cier










 


[image: alt]





2018 10:00 am 

23 ago. 2018 - Casa de Habitación. 4972-1. Edier Rosales Ruiz ... Carlos Quiros Ocon. Tel: 8921-6135 ... Carlos Andrés B
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2018 06 10 Predigt 
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2018 10:00 am 

hace 15 horas - Tel: 8890-95-64. Email: [email protected]. VN-UBT-064-2017. Guanacaste, Santa. Cruz, Barrio Ortega ht
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2018 10:00 am 

19 jul. 2018 - Corredores de bienes raíces (la lista se encuentra en la página web). 4. Sitio Web: bnventadebienes.com.
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2018 10:00 am 

30 ago. 2018 - 10:00 a.m.. Banco Nacional,. La Uruca. VN-UBT-033-2018. Lote con Construcciones. 3398-4. Carlos Quiros Oc
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2018 10:00 am 

Casa de Habitación. 4475-1. 24/mayo/2018. 10:00 a.m.. Banco Nacional, ..... Rafael Arriba. 15% descuento. Casa de Habita
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